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Anzeigeötatt 
für die 

Erzdiözese Freiburg. 
Ur 31 Freiburg, 20. Juli 1933 

B? 

OWSADV LJ MATFIDE^ 
riDESW U] SEPVAT 

o it X a b 
önrch Bottes Hrbarmnng unö des heiligen Kpostolischen Ktnhles B«aöe 

âr^ifchof von Kreiönrg 
60%r 60g $WWg #0i^0«, 

entbietet dem hochwüröizeir Klerns nnö allen Blänbigen öer Hr?öiö?efe Brntz nnö Kegen im Herrn. 

GelLedte ErZdiözesanen! 
^Fls ich am vergangenen Samstag auf meiner 
/ä- Reise zur Diözesan - Caritastagung in Karls- 

ruhe den sommerlich fruchtbaren Breisgau und die 
Randgebiete des weingesegneten Kaiserstuhles durch- 
fuhr, freute ich mich von Herzen über das herrliche 
Wachstum der Felder und Wiesen, der Rebberge 
und Gärten. „Gott Lob"! so dachte ich mir, „nun 
wird die Arbeit und der Schweiß des Landmannes 
und Winzers nach Verdienst wieder belohnt", und 
ich sah schon erntefrohe Menschen vor mir, die fleißig 
die ährenschweren Halme zu Büscheln und Garben 
banden und auf hochgetürmten, knarrenden Wagen 
heimführten, und ich hörte schon die Lieder und die 

Freudenrufe der Jugend bei der fröhlichen Trauben- 
lese im nahenden Herbst. Aber nun erreicht mich 
hier oben, fast 1000 Kilometer von der Heimat 
entfernt, die schmerzliche Nachricht, daß ein furcht- 
bares Unwetter gerade jene so hoffnungsreichen Be- 
zirke in kaum einer Stunde um den Fleiß und 
Schweiß und den Geldaufwand langer Monate be- 
trog. Wo eben noch das reifende, goldgelbe Ge- 
treide in der Abendluft sich verneigte und wogte, 
und auf des Schnitters Sense und Sichel harrte, 
strecken sich nun die verhagelten, leeren Halme wie 
gedroschen im Schmutz, als wäre eine zermalmende 
Walze darüber gefahren. Wo die Wiesen nach dem 

Nachdruck in der Peesse erst nach dem 84. Juli d. Js. gestattet. 
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Heuet wieder üppig nachwuchsen und grünten, be- 

decken nun Schlamm und Geröll das sturmgepeitschte, 

aufgemmßte 2anb. 3Bo bet 3Bin&et in fieiibigct 

Hoffnung schon reifende, rötliche Trauben unter den 

blaugrünen Blättern erblickte, herrscht nun der 

Greuel entsetzlicher Verschwemmung und sintflutlicher 

Verwüstung. Wo die Gesträucher und Bäume eine 

reiche Beeren- und Obsternte versprachen, starren 

nun entlaubte und gebrochene Aeste und Zweige in 

die Luft oder liegen die Stämme entwurzelt und 

zerknickt oder zerspalten und geschwärzt vom Blitz 

im ausgewaschenen Boden. 

Wie furchtbar war die kurze Stunde der Ka- 

tastrophe für die heimgesuchlen, weit ausgedehnten 

Bezirke! Da standen die verängstigten Menschen an 

den Türen und Fenstern und sahen machtlos, mit 

schreckersüllten Augen, in die schwarze, nur vom 

Donner durchrollte, vom Sturme durchpeitschte und 

von Blitzen durchzuckte Nacht des Gewitters, in die 

rauschenden, schmutzigen Fluten des wolkenbrucharti- 

gen Regens, die, zu reißenden Bächen anschwellend, 

ihre Häuser und sogar ihr Leben bedrohten, und in 

die halbmeterhoch sich häufenden prasselnden Schlossen 

des Hagels, der unbarmherzig alles zerfetzte und 

zerschoß, was der Fleiß der Menschen geschaffen 

und die Natur selber zur Blüte und Reife geführt 

hatte. 

Ich bedauere die Heimgesuchten aus väterlich 

ergriffenem Herzen, ja ich empfinde ihr erschüttern- 

des Unglück durch meine Trennung von der Heimat 

doppelt schmerzlich und schwer. So will ich sie 

denn durch mein Gebet und mein geschriebenes Wort 

nach Kräften aufrichten, denn auch sie liegen am 

Boden, wie das Getreide, das der Wolkenbruch und 

Hagel zerschlug. Zwar bleibt ihre ganze Frühlings- 

und Sommerhoffnung vernichtet, aber sie mögen sich 

im christlichen Geist daran erinnern, daß zuletzt 

jeder menschliche Fleiß mit der bleibenden Frucht 

und der Weintraube sich lohnt, die im Garten des 

ewigen Vergelters reift. Ganz umsonst ist nur das, 

was wir als sündige Menschen töricht gegen Gott 

unternehmen. 

So schwer weiter auch ihre Heimsuchung ist, so 

birgt sie doch wieder den reichen Segen in sich, der 

aus der andächtigen Bitte: „Dein Wille ge- 

schehe" wie beim geduldigen Job durch die Gott- 

ergebenheit im Leid irdisch und überirdisch erwächst. 

„Die inTränen säen,werden inFreuden 

ernten". Denn der allmächtige Gott, der in seinem 

unerforschlichem Ratschluß dem Unwetter sein Zer- 

störungswerk erlaubte, ist doch auch der gütige Va- 

ter, der den Angstruf seiner heimgesuchten Kinder: 

„Unser tägliches Brot gib uns heute" 

gnädig erhört und sie nicht darben und zu Grunde 

gehen läßt. Nur braucht es jetzt ein unerschütter- 

lich festes Vertrauen, das fern von allen Zweifeln 

oder gar Verzweifeln des Schriftwortes gedenkt: 

„Gott ist unsere Zuflucht und Stärke, 

ein Helfer in Trübsal, die uns sehr hart 

getroffen. Darum fürchten wir uns nicht, 

wenn auch die Erde sich bewegte und die 

Berge versetzt würden mitten ins Meer. 

Mögen rauschen und wallen seine Was- 

ser und die Berge erbeben vor seiner 

Gewalt" (Ps. 45, 2 ff.). Mehr denn je gilt jetzt 

von den Betroffenen das Wort unseres Herrn: 

„Seid nicht ängstlich besorgt und fraget 

nicht: was sollen wir essen? was sollen 

wir trinken? womit uns bekleiden?... 

euer himmlischer Vater weiß ja, daß ihr 

alles dieses braucht". Und vermag nicht das 

gemeinsame Unglück die Menschen an die unvergäng- 

lichen Güter lebhaft zu erinnern, die kein Hagel 

zerschlägt und kein Wolkenbruch jählings fort- 

schwemmt? Wird es uns aber nicht auch an die 

Vaterunserbitte gemahnen: „Vergib uns unsere 

Schuld", die so manche Prüfung über uns ver- 

hängt und oft auch die Schuldlosen im Volke mit 

den Schuldigen trifft? 

Durch ihre bittere Heimsuchung und Not haben 

die Betroffenen endlich auch ein christliches Anrecht 

auf die rasche Hilfe der anderen. Oder wann soll 

sich die opferwillige Liebe der Glaubensgenossen 

besser und deutlicher bewähren als jetzt, wo die 

Katastrophe so viele Tausende verschonte, während 

sie in den verwüsteten Bezirken die ganze Ernte- 

hoffnung zerschlug? Es sollen sich darum die andern, 

deren Gärten und Felder noch reifen und deren 
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SBeinberge nod) bHH)en, ber so further (Behäbig« 

ten in opferwilliger Wohltätigkeit erinnern. Wäre 

bag nid)t ein f^eB Änfatmen ber #merg[i^^ 0e= 

brückten und ein neues Aufleuchten ihrer vom Wei- 

nen geröteten Augen, wenn nun der Wetteifer im 

christlichen Helfen allüberall in der Erzdiözese be- 

gänne.' Ich richte darum an alle meine väterliche 

Bitte, für die Heimgesuchten brüderlich und schwe- 

sterlich zu beten und durch eine freiwillige Gabe 

die Not der Armgewordenen tunlichst zu lindern. 

Zwar ist in der jetzigen schweren Zeit vom Ueber- 

fluß kaum mehr die Rede. Um so verdienstlicher 

wird es darum sein, wenn wir jenen, die durch 

Unglück noch viel ärmer geworden sind als wir, 

das Schärflein der Witwe nicht versagen, die 

ihrer Armut in den Opferkasten warf, was 

sie hatte" (Mark. 12, 44). 

Ich ordne deswegen an, daß am Sonntag, den 

31. Juli in allen Pfarrkirchen meines Erzbistums 

für die Heimgesuchten öffentlich gebetet werde und 

von den Geistlichen freiwillige Gaben für die Ge- 

schädigten entgegengenommen werden. Die Anord- 

nung einer außerordentlichen Kirchenkollekte nach 

Einbringung ber Ernte be^a%e i* mir bor. Go= 

bald ich es selber kann, werde ich die vom Unglück 

betroffenen Gemeinden besuchen, um gemeinsam mit 

den Seelsorgern und den andern dazu Berufenen 

die Maßnahmen zu beraten, die zur weiteren Lin- 

derung der Not getroffen werden sollen. 

von 

Es segne Euch der allmächtige Gott f der 

Vater, f der Sohn und f der hl. Geist. 

Gegeben zu Bautzen am Feste des hl. Alexius. 

ch Uonvav 
Erzbischof. 

Vorstehendes Hirtenschreiben ist am Sonntag, den 24. Juli d. Js. von allen Kan- 

&eln ber 8#%% ;u beriefen. (Wen für bie @ef#big(en ßnb alSMb an bie 

Erzbischöfliche Kollektor (Postscheckkonto 2379, Amt Karlsruhe) einzusenden. 

Freiburg i. Br., den 20. Juli 1932. 

Erzbischöfliches Ordinariat. 

(K.O.St.R. 14. 7 1932 Nr. 10144., 

Besoldung der Geistlichen. 
A. Kürzung der Bezüge. 

Die ursprünglichen, ans dem Kirchensteuervoranschlag 

1932 O.-Z. 4—9 zu ersehenden Besoldungen der Geist- 

lichen sind im allgemeinen seit 1. November 1931 um 25 

b. H., seit 1. Juni 1932 um 34 v. H. aufgrund kirchen- 

obrigkeitlicher Anordiinng und mit Zustimmung der Kirchen- 

stenervertretnng gekürzt worden. Der sich bei der Kür- 

zung um 25 bezw. um 34 v. H. ergebende Jahresbezug 

ist auf einen durch 12 teilbaren A4/--Betrag anfzurnndeu. 

Es erhalten jedoch die Besoldnngsempfänger der letzten 

Stufe jeweils die Bezüge der zweitletzten Stufe, die 

Pfründeinhaber (Pfründeverweser, Pfarrkuraten) der Orts- 

klasse I Stufe 1 und 2 und Ortsklasse II Stufe 1 die 

Bezüge der Mittelstufe von Ortsklasse I. 

Bei den Verpflegungsbeiträgeu für Vikarshaltuug 

(O.-Z. 11 des Voranschlags) beträgt die Kürzung 25°/o 
der ursprünglichen Sätze. 

B. Abzüge. 

1. Einkommensteuer. 
Hierwegen vergleiche unsere Bekanntmachung vom 1. 

März 1928 Nr. 3619, Anzeigeblatt Seite 145 und 168. 

Das sonstige Einkommen (Ziff. II der Bekannt- 

machung) kann vom Finanzamt nach neuerer Anordnung 

auch dann zur Veranlagung herangezogen werden, 

wenn es 5 00.— UM unb weniger beträgt. 

2. Ledigensteuer. 
Hierwegen vergleiche Buchstabe A Zjsf. 2 unserer 

Bekanntmachung vom 6. August 1930 Nr. 13144, An- 

zeigeblatt S. 64, und Abs. 5 unserer Bekanntmachung 

vom 19. Januar 1931 Nr. 704, Anzeigeblatt S. 93. 
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3. Arisen [teuer. 

Nach dem Erlaß des Präsidenten des Landesfinanz- 
amts vom 21. Mai 1932 sind die Diensteinkommens- 
bezüge der Geistlichen sowohl von der Krisenlohnstener 
als auch von der Krisensteuer befreit. 

4. Abgabe zur Arbeitslosenhilfe. 
Nach der Verordnung des Reichspräsidenten über Maß- 

nahmen zur Erhaltung der Arbeitslosenhilfe und der So- 
zialversicherung sowie zur Erleichterung der Wohlfahrts- 
lasten der Gemeinden vom 14. Juni 1932 (R. G. Bl. I 
S. 273 und st.) beträgt diese Abgabe bei den Geistlichen 
11/2 o/o des Bruttoeinkommens abzüglich der Dienstauf- 
wandsentschädigung. Sie wird von den aus der All- 
gemeinen Katholischen Kirchensteuerkasie fließenden Be- 
zügen von der Kaste einbehalten und an das Finanzamt 
abgeliefert. 

Bei sonstigem Arbeitseinkommen wird sie bei der Ver- 
anlagung vom Finanzamt berücksichtigt. 

C. Beispiele. 

Wie sich die Bezüge der Geistlichen unter Berücksich- 
tigung der Aenderungen nach A und B für die Zeit vom 
1. Juni 1932 bis 31. März 19 33 berechnen, zei- 
gen folgende Beispiele: 

1. Pfründeinhaber. 
Bei einem ursprünglichen (tarifmäßigen) Jahresein- 

kommen von 5200 — RM 
beträgt das Monatseinkommen: 
ungekürzt 433. RM, 
gekürzt 273.— RM-, 
hievon ab: 7 V- °/° Dienstauf- 

wandsentschädigung aus 
433 — RM (s. Anzeige- 
1932 Seite 282) 33.— RM; 

aus 240 — RM 
wird die Abgabe zur Arbeits- 
losenhilfe mit 1'/-°/° berechnet; 
sie beträgt 
ab steuerfreier Betrag (siehe An- 

zeigeblatt 1928 S. 145) 
dem Steuerabzug unterliegen 

100.— RM; 
140.— RM. 

3.60 RM; 

14.— RM. 10 °/o Einkommensteuer hieraus — 
Ledigensteuer (10 °/o Zuschlag zur 

Einkommensteuer) — 
Es kommen zur Auszahlung [273. 

14. [- 1.40) —j 2 54.— RM. 

Entsprechend gestaltet sich die Berechnung bei den 

1.40 RM. 
RM — (3.60 + 

übrigen Gehaltsstufen und bei den Bezügen der Pfründe- 
verweser, Kuraten und Ruhegehaltsempsänger. 

2. Vikare. 
Das ursprüngliche Jahreseinkommen der mittleren 

Einkommensstufe ist 1070.- RM oder im Monat 89.—RM 
nebst freier Station. Der gekürzte Barbezug beträgt mo- 
natlich 59-- RM; 
dazu freie Station (s. Anzeige- 

blatt 1928 S. 145) 60.— RM, 
somit Gesamteinkommen 119.— RM; 
hievon ab: 7 Va0/» Dienstauswands- 

entschädigung aus 89. j- 
60.— — 149 — RM (I An- 
zeigeblatt 1932 S. 282) 

aus 
wird die Abgabe zur Arbeits- 
losenhilfe mit 1V2°/o berech- 
net; sie beträgt 

ab steuerfreier Betrag (s. Anzei- 
geblatt 1928 S. 145) 

die Einkommensteuer ist zu Be 
rechnen aus 

bezw. abgerundet aus 

12.— RM; 
107 — RM 

100.— RR; 

1.60 RM; 

7.— RM 
5 — RM. 

«TNi* ino/ntrtp Steuer bieraus mit —.50 RM wildcats 
Kleinbetrag nicht erhoben. 

Ledigensteuer ist von den Vikaren nicht zu entrichten, 
weil ihr Einkommen unter 2640.— RM liegt. 

Es kommen zur Auszahlung 
59. _ RM — 1.60 RM = 57.40 RM. 

D. Beitrag zum Priesterpensionsfond und 
Veronikawerk. 

Es werden von der Allgemeinen Katholischen Kirchen- 
steuerkaste einbehalten und abgeliefert: 

a) Die Beitrüge zum Priesterpensionsfond bei der Zah- 
lung des Augustgehalts, 

b) die Beiträge zum Veronikawerk künftig in drei 
Raten im April, Juni und Oktober. Da im lau- 
fenden Jahr im April bereits die erste Hälfte ein- 
behalten wurde, kommt im laufenden Jahr die 
zweite Hälfte im September und Oktober mit je 
ein Viertel des Beitrages in Abzug. 

E. Zahlungstermine. 
Hierwegen verweisen wir auf unsere Bekanntmachung 

vom 23. März 1932 Nr. 4224, Anzeigeblatt S. 256. 
Karlsruhe, den 14. Juli 1932. 

Katholischer Oberstiftnngsrat. 
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